
 
 
Kreisfischereiverein Tübingen e.V. – Platz- und Gewässerordnung Blau bei Arnegg 
 

Die Blau bei Arnegg ist ein besonderes Salmoniden Gewässer und soll sehr pfleglich behandelt 

werden. Die nachfolgenden Regeln gelten auch als Handout sind ergänzend zur allgemeinen KFV-

Gewässerordnung zu verstehen. 
 
Auf unserer Homepage gibt es einen Anfahrtsplan. Die Nachfolgenden Grenzbeschreibungen 
beinhalten GPS Koordinaten, so dass man diese auch ganz einfach in das Navigationssystem 
eingeben kann. 
 
Zu dem gekauften Fischereirecht, gehört auch ein Grundstück mit Teich. Auf dem Grundstück kann 

auch mittels Zeltes oder Bivvy übernachtet werden. Wohnwagen und Wohnmobile sind nicht möglich 

und nicht erlaubt. Dies verlangt aber von jedem Einzelnen die Einhaltung von ein paar Regeln: 

 

Obergrenze Blau           Untergrenze Blau 

bei Arnegg           bei Arnegg 

Untere Brückenlinie          Grenze zwischn Fl.St.Nr. 92/93 

Koordinaten:          Koordinaten  

48°24’59,1‘‘ N, 9°52’59,1‘‘ E         48°24'57.6" N 9°53'34.1" E 

48.416417, 9.883083           48.415989, 9.892810 

  

Platz- und Gewässerordnung inkl. Regeln 
 
1. Auf dem Grundstück darf kein Feuer gemacht werden. Grillen ist nur mit Gas- oder Elektrogrill 

erlaubt. 

2. Im Aufzuchtweiher darf nicht geangelt werden. Dies ist nur in Ausnahmefällen mit 
Sondergenehmigung gestattet. 

3. Das Angeln ist nur mit Einzelhaken gestattet.  

4. Für alle Salmoniden gilt die maximale Entnahme eines Fisches pro Angeltag, egal welcher Art 
(BF, RF, Ä). Die Entnahme von anderen Fischen richtet sich nach unseren allgemeinen 
Entnahmeregeln. Gefangene Fische sind zu den Jahresfanglimits dazu zu zählen. Eine 
nachhaltige Entnahme sehen wir gerne, schon um weitere Regeln zu vermeiden. 

5. Es gelten die Schonmaße und Schonzeiten, wie im Fangbuch angegeben. Außer beim Hecht, 
der behält die 50cm, wegen der Entnahmepflicht. 

6. Das Grundstück darf zum Entladen angefahren werden. Dauerhaft geparkt werden sollte davor 
aber nicht. Es gibt an der Brücke, die auch die Obergrenze darstellt, einen Parkplatz von dem 
aus man es nicht zu weit zum Grundstück hat. Wer nur Angeln möchte und danach wieder 
heimfährt, kann generell dort parken. 

7. Einen Schlüssel um in das Grundstück zu kommen, wird auf der Geschäftsstelle gegen ein 
Pfand erhältlich sein. 

8. Für Hechte gilt Entnahmepflicht, Angeln ist grundsätzlich vom 1. Oktober bis 31.März nicht 
erlaubt. 

9. Eine Begehungsbeschränkung wird es vorerst nicht geben. 

10. Das Angeln ist nur mit Kunstköder erlaubt. Ausnahmen für das Grundstück, können beantragt 
und ggf. genehmigt werden. 


